
 
 

Fragerecht gemäß §1 Abs. 2 Satz 1 Nr.3 COVID-19-Gesetz 

Die Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen 

haben, haben das Recht, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. 

 

Fragen sind bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, also bis zum Dienstag, dem 

21. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), über die vorgesehene Eingabemaske im HV-Portal unter der 

Internetadresse 

 

https://www.sporttotal.com/investor-relations 

 

im Bereich „Hauptversammlung“, dort „HV-Portal“, einzureichen. Die notwendigen 

Zugangsdaten können der nach Anmeldung übersandten Anmeldebestätigung entnommen 

werden. Auf anderem Wege oder später eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. 

 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er die Fragen 

beantwortet.  

 

Rückfragen zu den Auskünften des Vorstands sind ausgeschlossen. Darüber hinaus stehen den 

Aktionären weder das Auskunftsrecht gemäß § 131 Aktiengesetz noch ein Rede- oder 

Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu. 

 

Die Gesellschaft behält sich vor, bei der Fragenbeantwortung jeweils den Namen und ggf. 

Wohnort bzw. Sitz des fragenden Aktionär und/oder seines Bevollmächtigten zu nennen, 

soweit der Namensnennung bei der Übermittlung der Frage im InvestorPortal nicht 

ausdrücklich widersprochen wird. 

 


